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(5) Für die Aussetzung der Arbeitserziehung auf Bewährung gelten 
diese Bestimmungen entsprechend.

§351
Entlassung aus dem Jugendhaus

(1) Der Staatsanwalt und der Leiter des. Jugendhauses haben nach Ein
weisung in das Jugendhaus regelmäßig, erstmalig vor Ablauf eines Jahres, 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Entlassung eingetreten sind, 
und gegebenenfalls entsprechende Anträge zu stellen.

(2) Das Gericht entscheidet unter den Voraussetzungen des § 75 Absatz 3 
des Strafgesetzbuches über die Entlassung aus dem Jugendhaus durch 
Beschluß.

(3) Das Gericht kann zur Entscheidung über die Entlassung aus dem 
Jugendhaus eine mündliche Verhandlung durchführen.

§352
Beendigung der Arbeitserziehung

(1) Der Staatsanwalt und der Leiter der Einrichtung, in der die Arbeits
erziehung vollzogen wird, haben nach Beginn des Vollzuges rechtzeitig 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beendigung der Arbeitserzie
hung vorliegen, und gegebenenfalls entsprechende Anträge zu stellen.

(2) Das Gericht entscheidet unter den Voraussetzungen des § 42 Ab
satz 2 des Strafgesetzbuches über die Beendigung der Arbeitserziehung 
durch Beschluß..

(3) Das Gericht kann zur Entscheidung über die Beendigung der Arbeits
erziehung eine mündliche Verhandlung durchführen.

§353
Maßnahmen zur Wiedereingliederung Vorbestrafter

(1) Das Gericht hat, wenn es im Urteil gemäß § 47 Absatz 1 des Straf
gesetzbuches festgelegt hat, daß es die Notwendigkeit besonderer Maß
nahmen zur Wiedereingliederung des Verurteilten in das gesellschaftliche 
Leben prüfen wird, vor der Entlassung des Verurteilten aus dem Straf
vollzug durch Beschluß über die Notwendigkeit der gemäß § 47 Absatz 2 
des Strafgesetzbuches zulässigen Maßnahmen zu entscheiden.

(2) Das Gericht kann zur Entscheidung über diese Maßnahme eine münd
liche Verhandlung durchführen.

§354
Absehen von der Verwirklichung der Maßnahmen der straf rech tlichen 

Verantwortlichkeit bei Auslieferung

(1) Von der Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit kann abgesehen werden, wenn der Verurteilte wegen einer 
anderen Tat einem anderen Staat ausgeliefert wird.
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